
Winterraps - Insektizide – Frühjahr, Tabelle
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Wirkstoffgruppe Neonicotinoide
Pyrethroid

Gruppe 1 Pyrethroid Gruppe 2

Schwarzer

Kohltriebrüssler (Herbst)
- - - - 75 - 75 80 250 - 80 - 50 250

Großer Rapsstängelrüssler - - 200 - 75 - 75 80 250 150 80 - 50 -

Gefleckter Kohltriebrüssler - - 200 - 75 - 75 80 250 150 80 - 50 -

Rapsglanzkäfer 200* 200* 200 200 k.E. k.E. k.E. k.E. k.E. k.E. k.E. k.E. k.E. k.E.

Kohlschotenrüssler - - 200 200 75 75 75 80 250 150 - 150 - -

Kohlschotenmücke - - - 200 50 75 75 80 - 150 80 150 - -

Erdfloh (Herbst) - - - 200 75 75 75 80 250 150 80 150 50 250

Bienenschutzauflage bei 

Soloanwendung
B 4* B 4* B 2 B 4 B 2 B 4 B 4 B 4 B 2 B 4 B 4 B 2 B 1 B 1

Anzahl erlaubte Anwendungen 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2

k.E = aus Resistenzgründen keine Empfehlung für diese Indikation. Betrifft alle Typ 2 Pyrethroide. 

B 1= Bienengefährlich, blühende Pflanzen im Bestand kein Einsatz von B1 Mitteln auf der Fläche.
B 2= Nur nach Beendigung des täglichen Bienenfluges bis 23:00 Uhr. (Flugende ist zumeist schwierig erkennbar. Spätestens um 23 Uhr muss die Behandlung abgeschlossen sein)

B 4= bienenungefährlich 

Bienenungefährliche Insektizide, welche in die Rapsblüte appliziert werden und auch Nichtzielarthropoden treffen oder schädigen können, haben alle die nicht bußgeldbewehrte 

Auflage 

NN 410: Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder insbesondere zum 

Schutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen. 

Was bedeutet das für die praktische Anwendung ?

Es bleibt grundsätzlich die Bienenungefährlichkeit (B4) bei Soloeinsatz erhalten, ein Einsatz ist in die Blüte erlaubt. Generell empfiehlt es sich aus Vorsorgegründen und dort, wo es 

aus arbeitswirtschaftlichen Gründen möglich ist, Behandlungen in die Abendstunden nach 19:00 Uhr zu verlegen.

*= trotz B4 nur bis vor Blühbeginn einsetzbar.


